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— Politische Einigung

I. EINLEITUNG

1.  Die Kommission hat dem Rat den Vorschlag! am 28. August 2023 vorgelegt. Am
19. September 2023 hat sie ein Non-Paper mit Aktualisierungen des Vorschlags vorgelegt, die
Hering im Bottnischen Meerbusen, Hering in der westlichen und mittleren Ostsee, Dorsch in
der 6stlichen und westlichen Ostsee sowie Scholle und Sprotte betreffen?, und am 17. Oktober
2023 hat sie ein Non-Paper zur Einfiihrung einer gebietsiibergreifenden Flexibilitét fiir
Schellfisch von der Nordsee in Unionsgewisser des Skagerrak/Kattegat? vorgelegt. Nur die
TAC fiir Stintdorsch fehlt noch, da das wissenschaftliche Gutachten am 9. Oktober
verdffentlicht wurde und die Kommission dementsprechend im Vorfeld des Rates am

23./24. Oktober ein Non-Paper vorlegen wird.

! Dok. 12451/23 + ADD 1.

2 Dok. 12996/23.

3 Dok. 14189/23.
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2. Angesichts des Zustands der Heringsbestiande schldgt die Kommission eine deutliche
Senkung der TAC fiir alle vier Heringsbestinde vor. Insbesondere beruft sie sich auf
Artikel 4 Absatz 6 des Mehrjahresplans fiir die Ostsee?, um die SchlieBung der gezielten
Heringsfischerei in der mittleren Ostsee (Unterdivisionen 25-27, 28.2, 29 und 32) und im
Bottnischen Meerbusen (Unterdivisionen 30-31) sowie die weitere SchlieBung der gezielten
Fischereien in der westlichen Ostsee (Unterdivisionen 22-24) vorzuschlagen, wihrend sie

TACs nur fiir Beifidnge vorschligt.

3.  Daes beim Dorschbestand keine Verbesserungen gegeben hat, schlidgt die Kommission
dariiber hinaus vor, weiterhin lediglich TACs fiir Beifange von beiden Dorschbestanden
festzulegen und diese fiir Dorsch in der westlichen Ostsee (Unterdivisionen 22-24) deutlich

Zu verringern.

4.  Fiir Lachs im Hauptbecken (Unterdivisionen 22-31) schldgt die Kommission eine Senkung
der TAC und eine weitere Begrenzung der Kiistenfischerei vor. Ferner schldgt sie fiir Sprotte
(Unterdivisionen 22-32) eine niedrigere TAC vor, um vor allem Heringsbeifange auf ein

Minimum zu beschrinken.

5. Was die librigen Besténde betrifft, so schligt die Kommission fiir Scholle
(Unterdivisionen 22-32) vor, die geltende Regelung beizubehalten, wihrend Lachs im
Finnischen Meerbusen (Unterdivision 32) der einzige Bestand ist, fiir den sie eine Erhohung

der TAC vorschlagt.

6.  Stellungnahmen des Europdischen Parlaments und des Europdischen Wirtschafts- und

Sozialausschusses sind nicht erforderlich (Artikel 43 Absatz 3 AEUV).

Verordnung (EU) 2016/1139 des Européischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016 zur Festlegung
eines Mehrjahresplans fiir die Bestéinde von Dorsch, Hering und Sprotte in der Ostsee und fiir die Fischereien,
die diese Bestinde befischen, zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 2187/2005 des Rates und zur Authebung
der Verordnung (EG) Nr. 1098/2007 des Rates.
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10.

1.

Die Gruppe .,Fischereipolitik* hat den Vorschlag in ihren Sitzungen vom 7. und

21. September sowie vom 5. Oktober 2023 gepriift. Die Delegationen haben schriftliche

Bemerkungen tibermittelt, die in Dokument 13056/23 + ADD 1-3 eingesehen werden konnen.

Bei den Beratungen in der Gruppe haben zahlreiche Delegationen den Riickgriff auf Artikel 4

Absatz 6 des Mehrjahresplans fiir die Ostsee als Grundlage fiir das Verbot der gezielten
Fischerei auf bestimmte Heringsbestidnde angefochten. Die Delegationen betonten, dass die
TAC auf der Grundlage der wissenschaftlichen Gutachten basierend auf dem
hochstmdglichen Dauerertrag, im Einklang mit dem Mehrjahresplan und unter
Beriicksichtigung der sozio6konomischen Auswirkungen auf den Fischereisektor festgelegt

werden muss.

Mehrere Delegationen meldeten Priifungsvorbehalte zu dem gesamten Vorschlag an. DK und

LT haben Parlamentsvorbehalte eingelegt, die inzwischen zuriickgezogen wurden.

Der Vorsitz hat am 10. Oktober 2023 trilaterale Fachgesprache mit der Kommission und den

betreffenden Delegationen organisiert, um die noch offenen Fragen zu kléren.

Der Ausschuss der Sténdigen Vertreter fiihrte am 20. Oktober 2023 eine Aussprache, bei der

die Delegationen ihre wichtigsten Standpunkte bekréftigten (siehe Teil II dieses Vermerks).
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12.

13.

I1.

14.

Der Vorsitz ist der Ansicht, dass fiir die Beratungen und die endgiiltige Beschlussfassung

folgende Grundsitze mafgeblich sein sollten:

J ein klares Bekenntnis zu den Zielsetzungen der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP),
wie sie in Artikel 2 der GFP-Verordnung? dargelegt sind — einschlieBlich des Ziels, den
hochstmdglichen Dauerertrag (MSY) zu erreichen, sowie der soziookonomischen Ziele

der GFP;
J die Einhaltung der Bestimmungen des Mehrjahresplans fiir die Ostsee;
. die Heranziehung wissenschaftlicher Gutachten fiir die Beschlussfassung.

Der Vorsitz ist ferner der Auffassung, dass nachhaltige Anstrengungen im Rahmen von
BALTFISH erforderlich sein werden, um zu einer einvernehmlichen Losung auf regionaler

Ebene zu gelangen.

SACHSTAND

Wichtigste offene Fragen

Fiir Hering in der mittleren Ostsee (Untergebiete 25-27, 28.2, 29 und 32) schlédgt die
Kommission geméal} Artikel 4 Absatz 6 des Mehrjahresplans fiir die Ostsee eine
ausschlieBliche Beifang-TAC (28 550 Tonnen) vor. Dies bedeutet eine Verringerung um 60 %
gegeniiber 2023, da die Wahrscheinlichkeit, dass der Bestand 2025 unter dem Biim-

Referenzpunkt bleibt, iiber 5 % liegt. Fast alle betroffenen Delegationen wéren bereit,

stattdessen Abhilfemafinahmen ins Auge zu fassen, und verweisen darauf, dass in den

wissenschaftlichen Gutachten eine Spanne fiir gezielte Fischereien angegeben wird.

Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 iiber die
Gemeinsame Fischereipolitik und zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG)

Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004
des Rates und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABI. L 354 vom 28.12.2013, S. 22).
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15.

16.

17.

18.

Ahnlich verhilt es sich beim Hering im Bottnischen Meerbusen (Untergebiete 30-31); auch
hier beruft sich die Kommission auf Artikel 4 Absatz 6 des Mehrjahresplans fiir die Ostsee
und schligt eine Beifang-TAC (1000 Tonnen) vor. Das wire ein Riickgang um 99 %
gegeniiber 2023, da auch hier die Wahrscheinlichkeit, dass der Bestand unter Biim fallt, iber

5 % liegt. Beide betroffenen Delegationen wiren bereit, stattdessen AbhilfemafBnahmen ins

Auge zu fassen, und verweisen darauf, dass in den wissenschaftlichen Gutachten eine Spanne

fiir gezielte Fischereien vorgesehen ist.

In Bezug auf Hering in der westlichen Ostsee (Untergebiete 22-24) schligt die Kommission
vor, die geltende Beifang-TAC (394 Tonnen) um 50 % zu verringern und die
Ausnahmeregelung fiir die handwerkliche Fischerei aufzuheben, wobei sie sich erneut auf

Artikel 4 Absatz 6 des Mehrjahresplans fiir die Ostsee beruft. Zwei Delegationen fordern eine

hohere Beifang-TAC, um das Phdnomen der , limitierenden Arten* zu vermeiden; die anderen

beiden Delegationen sind gegen die Aufhebung der Ausnahmeregelung.

Fiir Lachs im Hauptbecken der Ostsee (Unterdivisionen 22-31) schldgt die Kommission
vor, die geltende Beifang-TAC um 15 % zu senken und die Ausnahmeregelung fiir die
gezielte Kiistenfischerei im Sommer auf die Unterdivision 31 zu beschrénken, da ein
Lachsbestand in der Unterdivision 30 unter dem entsprechenden Referenzpunkt liegt. Zwei

Delegationen lehnen die Beschrankung der Kiistenfischerei ab. Eine Delegation erwégt, einen

Austausch von Fangmdoglichkeiten im Hauptbecken vorzuschlagen. Dariiber hinaus fordern

mehrere Delegationen eine Vereinfachung der Vorschriften fiir die Freizeitfischerei auf

Lachs, insbesondere in Bezug auf die Unterscheidung zwischen Wildlachs und durch

Fettflossenschnitt gekennzeichnetem Lachs.

Fiir Sprotte (Unterdivisionen 22-32) schldgt die Kommission eine Senkung der TAC um
23 % vor (171 815 Tonnen) und wihlt damit das unterste Ende der Fmsy-Spanne, um den

Heringsbeifang moglichst gering zu halten. Mehrere Delegationen plddieren fiir eine hohere

TAC im Einklang mit wissenschaftlichen Gutachten.
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b)

19.

20.

21.

22.

23.

Sonstige Fragen

Fiir Dorsch in der westlichen Ostsee (Untergebiete 22-24) schligt die Kommission vor, die
geltende ausschlieBliche Beifang-TAC um 72 % zu senken, was der Hohe der gemeldeten

Anlandungen im Jahr 2022 (136 Tonnen) entspricht. Mehrere Delegationen fordern eine

hohere derartige TAC, um das Phdnomen der ,,limitierende Arten* zu vermeiden.

Fiir Hering im Rigaischen Meerbusen (Untergebiet 28.1) schlidgt die Kommission aufgrund
des schlechten Zustands des Heringsbestands in der mittleren Ostsee eine Senkung um 20 %
(36 514 Tonnen) und einen Verzicht auf die iibliche Ergédnzung zur Beriicksichtigung der

Fange von Hering in der mittleren Ostsee in diesem Gebiet vor. Beide betroffenen

Delegationen sind der Auffassung, dass dies die relative Stabilitdt beeintrachtigen wiirde, und

fordern daher, die Ergidnzung beizubehalten.
III. WEITERES VORGEHEN

Der Vorsitz ist der Auffassung, dass eine Einigung iiber die verschiedenen TACs und die
Zusatzmallnahmen als Teil eines Gesamtpakets erzielt werden kann. Wiahrend samtliche
Delegationen die beispiellose Auslegung des Mehrjahresplans fiir die Ostsee in Frage gestellt
haben, sind die meisten der betroffenen Delegationen bereit, den Zustand der Bestdnde in der

Ostsee anzugehen, unter anderem durch die Anwendung von Abhilfema3nahmen.

Der Vorsitz ist der Auffassung, dass ein Kompromiss erzielt werden kann, wenn sich alle
Parteien flexibel zeigen. AuBlerdem stellt er fest, dass die Beratungen im Rahmen von

BALTFISH noch erhebliche Mdglichkeiten bieten.

Der Rat wird ersucht, sich insbesondere zu den in Abschnitt II (s. 0.) dargelegten Fragen zu

duflern, um auf seiner Tagung am 23./24. Oktober zu einer politischen Einigung zu gelangen.
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	 ein klares Bekenntnis zu den Zielsetzungen der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP), wie sie in Artikel 2 der GFP-Verordnung  dargelegt sind – einschließlich des Ziels, den höchstmöglichen Dauerertrag (MSY) zu erreichen, sowie der sozioökonomischen Zi...
	 die Einhaltung der Bestimmungen des Mehrjahresplans für die Ostsee;
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